
Amtliche Bekanntmachung  
der Pädagogischen Hochschule Freiburg 

 
Nr. 7 vom 11.05.2012 

 

 

Satzung der Pädagogischen Hochschule Freiburg 
für das hochschuleigene Auswahlverfahren 
in zulassungsbeschränkten Studiengängen 

 

Vom 11. Mai 2012 

 

 

Aufgrund von § 6 Abs. 2 S. 7 des Hochschulzulassungsgesetzes (HZG) in der 
Fassung vom 21.12.2011 (GBl. S. 565) i.V.m. § 10 Abs. 5 der 
Hochschulvergabeverordnung (HVVO) vom 13. Januar 2003 (GBl. S. 63 ff.) sowie 
aufgrund von § 63 Abs. 2 des Gesetzes über die Hochschulen und Berufsakademien 
in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz – LHG) vom 01. Januar 2005 (GBl. 
S. 1) i.V.m. § 3 Abs. 4 S. 1 u. 2 HVVO hat der Senat der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10 LHG am 9. Mai 2012 die nachfolgende 
Satzung beschlossen: 

 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Diese Auswahlsatzung gilt für die hochschuleigenen Auswahlverfahren in 
zulassungsbeschränkten Studiengängen, sofern nicht eine studiengangsspezifische 
Auswahlsatzung Anwendung findet. 

(2) Die Pädagogische Hochschule Freiburg vergibt in den zulassungsbeschränkten 
Studiengängen 90 von Hundert der nach Abzug der Vorabquoten gemäß § 9 HVVO 
verfügbar gebliebenen Studienplätze an Studienbewerberinnen und Studienbewerber 
nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens. Die 
Auswahlentscheidung wird nach dem Grad der Eignung und Motivation der Bewerberin 
bzw. des Bewerbers für den gewählten Studiengang und den angestrebten Beruf 
getroffen. Voraussetzung für die Teilnahme am Auswahlverfahren ist die form- und 
fristgerechte Bewerbung um einen Studienplatz. 

 

§ 2 Fristen 

(1) Der Antrag auf Zulassung zum Studium in einem zulassungsbeschränkten Studiengang 
muss 
- für das Wintersemester bis zum 15. Juli, 
- für das Sommersemester bis zum 15. Januar eines Jahres 
bei der Pädagogische Hochschule Freiburg eingegangen sein (Ausschlussfristen). 

(2) Bei den Bachelorstudiengängen „Erziehung und Bildung“, „Gesundheitspädagogik“, 
„Deutsch als Zweit- und Fremdsprache“ sowie „Frühe Bildung“ (Vollzeit- und 
Teilzeitstudiengang) ist eine Zulassung nur zum Wintersemester möglich. 
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§ 3 Form des Antrags 

Dem Antrag auf Zulassung sind beizufügen 
1. in Kopie, die entsprechenden Originale bzw. amtlich beglaubigte Kopien müssen bei der 

Immatrikulation vorliegen, 
a. das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung (HZB), einer einschlägigen 

fachgebundenen HZB bzw. einer ausländischen HZB, die von der zuständigen staatlichen 
Stelle als gleichwertig anerkannt worden ist. 

b. im Falle der Bachelorstudiengänge „Frühe Bildung“ (Vollzeit- und Teilzeitstudiengang) 
alternativ zu a. die Fachhochschulreife oder die Bescheinigung des Bestehens einer 
besonderen Eignungsprüfung gemäß der gemeinsamen Satzung der Pädagogischen 
Hochschulen Baden-Württembergs über die Eignungsprüfung für das Studium im 
Studiengang „Frühe Bildung und Erziehung (Elementarpädagogik)“. Im Übrigen gilt § 3 
Abs. 8 HVVO. 

c. im Falle der Bachelorstudiengänge „Frühe Bildung“ (Vollzeit- und Teilzeitstudiengang) der 

Nachweis für ein mindestens sechswöchiges Praktikum gemäß den Kriterien in 
Anlage 6. Liegt der Nachweis für das Praktikum bis zum Ende der Antragsfrist gemäß 
§ 2 noch nicht vor, so erfolgt die Zulassung unter der Bedingung, dass der Nachweis 
bis zu Beginn des jeweiligen Semesters (1. Oktober) erbracht wird. In diesem Falle ist 
dem Antrag eine Bescheinigung der Praktikumsstelle über die Durchführung des 
Praktikums gemäß Anlage 6 beizufügen, die die genaue Angabe des geplanten 
Praktikumszeitraums enthält. Wird der Nachweis über das absolvierte Praktikum nicht 
fristgerecht erbracht, erlischt die Zulassung. 

d. bei Antrag auf Zulassung im Teilzeitstudiengang „Frühe Bildung“ der Nachweis 
gemäß Anlage 7. 

e. Nachweise mit konkreten Angaben zu Art der ausgeübten Tätigkeiten, Zeitraum und 
zeitlichem Umfang über ggf. vorhandene Berufsausbildung, Berufstätigkeiten, 
ehrenamtliche Tätigkeiten, Zeiten der Kindererziehung, praktische Tätigkeiten oder über 
außerschulische Leistungen wie ehrenamtlicher Tätigkeiten, Preise und Auszeichnungen. 

2. eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin bzw. der Bewerber bereits eine 
Bachelorprüfung in dem gleichen oder einem Studiengang mit im wesentlichen gleichen 
Inhalt an der Pädagogischen Hochschule Freiburg oder einer anderen wissenschaftlichen 
Hochschule nicht bestanden oder den Prüfungsanspruch verloren hat. 

3. eine Darstellung des bisherigen Werdegangs. 
 

§ 4 Auswahlkommission 

(1) Vom Rektorat der Pädagogischen Hochschule Freiburg wird zur Vorbereitung der 
Auswahlentscheidung für jeden Studiengang mindestens eine Auswahlkommission 
eingesetzt. Die Kommission besteht jeweils aus zwei Personen, die dem hauptberuflichen 
wissenschaftlichen Personal angehören. Ein Mitglied muss Professorin bzw. Professor 
sein. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt ein Jahr. Wiederbestellung ist möglich. 

(2) Die Auswahlkommission berichtet dem Senat nach Abschluss des Vergabeverfahrens 
über die gesammelten Erfahrungen und macht Vorschläge für die Weiterentwicklung des 
Auswahlverfahrens. 

 

§ 5 Auswahlverfahren 

(1) Am Auswahlverfahren nimmt nur teil, wer 
a. sich frist- und formgerecht um einen Studienplatz beworben hat und 
b. nicht im Rahmen einer gemäß § 6 Abs. 2 HVVO vorweg zu berücksichtigen Quote im 

Vergabeverfahren bereits eine Zulassung erhält. 
(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Auswahl 

aufgrund der in § 6 genannten Auswahlkriterien und erstellt gemäß § 7 eine Rangliste. 
Die Entscheidung über die Auswahl trifft das Rektorat aufgrund einer Empfehlung der 
Auswahlkommission. 

(3) Verspätet eingereichte Unterlagen gemäß § 3 Ziffer 1 e werden im Auswahlverfahren 
nicht berücksichtigt. 
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(4) Im übrigen bleiben die allgemein für das Zulassungsverfahren geltenden Bestimmungen 
in der Zulassungs- und Immatrikulationssatzung der Pädagogischen Hochschule Freiburg 
unberührt. 

 

§ 6 Auswahlkriterien 

(1) Die Auswahl erfolgt aufgrund einer gemäß § 7 zu bildenden Rangliste nach den in Absatz 
2, Ziffer 1 und 2 genannten Kriterien. 

(2) Für die Bildung der Rangliste im Rahmen des Auswahlverfahrens sind zu 
berücksichtigen: 
1. die Durchschnittsnote der Hochschulzulassungsberechtigung (HZB) (vgl. Anlage 1) 
2. sonstige Leistungen 

a. abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung und einschlägige 
Berufstätigkeiten (vgl. Anlage 2), 

b. fachspezifische Zusatzqualifikationen und außerschulische Leistungen, die über 
die die Eignung für den Studiengang, für den die Zulassung beantragt wird, 
besonderen Aufschluss geben können (vgl. Anlagen 3 bis 4), 

c. Zeiten der Kindererziehung (vgl. Anlage 5). 
 

§ 7 Erstellung der Rangliste für die Auswahlentscheidung 

(1) Die Auswahl erfolgt nach einer Punktzahl, die nach Maßgabe folgender schulischer und 
sonstiger Leistungen in den folgenden Schritten bestimmt wird: 
1. Bewertung der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung (HZB) 

a. Für die im Zeugnis ausgewiesene Durchschnittsnote der HZB werden gemäß der 
Skala nach Anlage 1 maximal 15 Punkte vergeben. 

b. Ist keine Durchschnittsnote im Zeugnis ausgewiesen, dann sind die einzelnen 
Noten der HZB entsprechend umzurechnen, bei ausländischen Noten nach den 
Richtlinien der KMK. 

2. Bewertung sonstiger Leistungen 
Für die Bewertung der sonstigen Leistungen werden gemäß Anlagen 2 bis 5 maximal 
15 Punkte vergeben. 
a. Bewertung einer abgeschlossenen einschlägigen Berufsausbildung und 

einschlägiger Berufstätigkeiten (vgl. Anlage 2), es wird nur eine abgeschlossene 
Berufsausbildung berücksichtigt; verfügt die Bewerberin bzw. der Bewerber über 
mehrere abgeschlossene Berufsausbildungen, so hat sie bzw. er nur Angaben zu 
jener abgeschlossenen Berufsausbildung vorzulegen, die für den Studiengang, 
für den die Zulassung beantragt wird, einschlägig ist; 

b. fachspezifische Zusatzqualifikationen und außerschulische Leistungen, die über 
die Eignung für den Studiengang, für den die Zulassung beantragt wird, 
besonderen Aufschluss geben können: 
- ehrenamtliche und praktische Tätigkeiten (vgl. Anlage 3) 
- besondere Leistungen (vgl. Anlage 4) 
- Zeiten der Kindererziehung (vgl. Anlage 5). 

Die Auswahlkommission bewertet auf einer Skala von 0 bis 15 Punkten. Bei der 
Bewertung kann die Kommission der Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung Vorrang 
geben vor der schematischen Bewertung gemäß den Anlagen 2 bis 5. 
Die Kommission vergibt die Punktezahlen im Konsens. Ist kein Konsens zu erzielen, so 
bewertet jedes Mitglied die Leistungen gesondert. Danach wird aus der Summe der von 
den einzelnen Mitgliedern vergebenen Punktzahlen das arithmetische Mittel berechnet 
und auf die nächste ganze Zahl gerundet. 

(2) Die Punktzahl nach Abs. 1, Ziffer 1 (Durchschnittsnote der HZB) wird mit dem Faktor 3 
multipliziert. Zu diesem Produkt wird die Punktzahl nach Abs. 1, Ziffer 2 addiert. Auf der 
Grundlage dieser Summe (max. 60 Punkte) wird unter den Bewerberinnen und 
Bewerbern eine Rangliste erstellt. 

(3) Bei Ranggleichheit gilt § 16 HVVO. 
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§ 8 Quote für die Zulassung von ausländischen Staatsangehörigen oder 
Staatenlosen, die nicht Deutschen gleichgestellt sind 

Die Quote für die Zulassung von ausländischen Staatsangehörigen oder Staatenlosen, die nicht 
Deutschen gleichgestellt sind wird auf 8 % festgelegt. 
 

§ 9 Bescheide 

Die Pädagogische Hochschule Freiburg teilt der Bewerberin bzw. dem Bewerber 
unverzüglich die Entscheidung über ihre bzw. seine Zulassung in den jeweiligen 
Studiengang mit. Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden konnten, wird 
nach Abschluss des Verfahrens ein Ablehnungsbescheid erteilt, der mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. 
 

§ 10 Schlussbestimmungen 

(1) Mit dem Inkrafttreten dieser Satzung treten folgende Satzungen außer Kraft: 
1. Die Satzung der Pädagogischen Hochschule Freiburg für das hochschuleigene 

Auswahlverfahren in zulassungsbeschränkten Studiengängen vom 9. Juli 2007, 
zuletzt geändert durch Änderungssatzung vom 28. Juni 2011 (Amtliche 
Bekanntmachung 13 / 2011). 

2. Die Satzung der Pädagogischen Hochschule Freiburg für das Zulassungs- und 
Auswahlverfahren in den Bachelorstudiengängen Pädagogik der frühen Kindheit 
(Vollzeit- und Teilzeitstudiengang) vom 23. Juli 2009, zuletzt geändert durch 
Änderungssatzung vom 28. Juni 2011 (Amtliche Bekanntmachung 16 / 2011). 

(2) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Pädagogischen Hochschule Freiburg in Kraft. Sie gilt erstmals für 
das Wintersemester 2012 / 2013. Eine Zulassung in den Teilzeitstudiengang „Frühe 
Bildung“ erfolgt im Wintersemester 2012 / 2013 nicht. 

 

 

Freiburg, den 11. Mai 2012 
 
 
gez. Druwe 
 
 
Prof. Dr. Ulrich Druwe 
Rektor 
Pädagogische Hochschule Freiburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Anlage 1 Skala für die Zuordnung einer Punktezahl zur Durchschnittsnote  
   der HZB 

 

Note 
HZB 

Punkte 

 

Note 
HZB 

Punkte 

1,0 

15 

2,6 

7 1,1 2,7 

1,2 

14 

2,8 

6 1,3 2,9 

1,4 

13 

3,0 

5 1,5 3,1 

1,6 

12 

3,2 

4 1,7 3,3 

1,8 

11 

3,4 

3 1,9 3,5 

2,0 

10 

3,6 

2 2,1 3,7 

2,2 

9 

3,8 

1 2,3 3,9 

2,4 

8 

4,0 0 

2,5   

 

 

Anlage 2 Bewertung einschlägiger Berufsausbildungen und einschlägiger 
   Berufstätigkeiten 

(1) Art der Tätigkeit 
Eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem der Bereiche unter Ziffer 1 bis 4 wird mit 
maximal 15 Punkten bewertet. Eine Berufstätigkeit in einem der Bereiche unter Ziffer 1 
bis 4 wird in Abhängigkeit von der Dauer der ausgeübten Tätigkeit gemäß Abs. 2 
bewertet. Abgeschlossene Berufsausbildungen in anderen Bereichen, die aber eine 
besondere Eignung für das Studium erwarten lassen, können nach Entscheidung der 
Auswahlkommissionen mit maximal 6 Punkten bewertet werden. 
1. Lehrberufe  

Dramaturg und Theaterpädagoge/-in 
Fachlehrer/-in 
Gymnastiklehrer/-in 
Musiklehrer/-in 

2. Berufe im Bereich Deutsch als Zweitsprache/Fremdsprache 
Dolmetscher/-in 
Übersetzer/-in 
Fremdsprachenkorrespondent/-in 
Fremdsprachensekretär/-in 
Europasekretär/-in 

3. Berufe im Sozialbereich 
Erzieher/-in 
Sozialarbeiter/-in 
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Jugend- und Heimerzieher/-in 
4. Berufe im Gesundheitsbereich 

Heilerziehungspfleger/-in 
Kinderkrankenpfleger/Kinderkrankenschwester 
Gesundheits- und Krankenpfleger/-in 
Altenpfleger/-in 
Logopäde/Logopädin 

5. Dienste, soweit die Tätigkeit inhaltlich in einen der Bereiche unter Ziffer 1 bis 4 fällt: 
Wehrdienst, Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst oder Anderer Dienst im Ausland, 
Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilliges ökologisches Jahr, Jugendmigrationsdienst, 
Kulturweit, Weltwärts, Au-Pair-Aufenthalt. 

6. Praktika, soweit die Tätigkeit inhaltlich in einen der Bereiche unter Ziffer 1 bis 4 fällt. 
In Fällen weiterer Berufe und in Zweifelsfällen entscheidet die Auswahlkommission. 

(2) Dauer der Tätigkeit 
Bei der Bewertung der Dauer der Tätigkeit in Monaten wird von einer Vollzeittätigkeit 
ausgegangen. Bei Teilzeittätigkeiten ist die Dauer in Monaten mit dem entsprechenden 
Faktor zu multiplizieren, z.B.: 
- 50%-Stelle: Faktor = 0,5 
- 75%-Stelle: Faktor = 0,75. 
Die Dauer der Tätigkeit wird wie folgt bewertet: 

 

Monate, mind.:  3       4       5       6       7       8       9       10       11       12 

Punkte:              1       2       3       4       5       7       9       11       13       15 

 

 

Anlage 3 Bewertung ehrenamtlicher und praktischer Tätigkeiten 

(1) Art der Tätigkeit 
Ehrenamtliche Tätigkeiten in einem der Bereiche unter Ziffer 1 bis 3 und praktische 
Tätigkeiten in einem der Bereiche unter Anlage 2 Abs. 1 Ziffer 1 bis 4 werden mit max. 6 
Punkten in Abhängigkeit von der Dauer der ausgeübten Tätigkeit gemäß Abs. 2 bewertet. 
1. Gruppenleitung in der Jugendarbeit:: z.B. kirchliche Kinder- und Jugendgruppen, 

Leitung von Kindergottesdienstgruppen, Umweltschutzorganisationen, Musik. 
2. Schülermentor/-in: z.B. Umweltschutz, Musik, Sport, Verkehrserziehung, Soziale 

Verantwortung. 
3. Übungs- und Ausbildungsleiter/-in: z.B. Sport, Musik, Jugendfeuerwehr, Technisches 

Hilfswerk, Sanitätsdienste. 
(2) Dauer der Tätigkeit 

Die Dauer der ehrenamtlichen oder praktischen Tätigkeit wird wie folgt bewertet:  
Regelmäßige Ausübung des Ehrenamtes oder der praktischen Tätigkeit mit einem 
Zeitaufwand von mindestens 1,5 Stunden pro Woche über einen Zeitraum von: 
- kürzer als 12 Monate:   0 Punkte 
- 12 Monate  – 14 Monate:  1 Punkt 
- 15 Monate – 17 Monate:  2 Punkte 
- 18 Monate – 20 Monate:  3 Punkte 
- 21 Monate – 22 Monate:  4 Punkte 
- 23 Monate – 24 Monate:  5 Punkte 
- länger als 24 Monate:  6 Punkte. 

 

 

Anlage 4 Bewertung besonderer Leistungen 

(1) Art der besonderen Leistungen 
Als besondere Leistungen werden Preise und Auszeichnungen bewertet: z.B. Jugend 
forscht, Sportmeisterschaften, Musikwettbewerbe, Künstlerische Leistungen, Ehrungen im 
sozialen, politischen, gesellschaftlichen Bereich in Abhängigkeit von der Ebene der Aus-
zeichnung gemäß Abs. 2. 
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(2) Ebene der Auszeichnung 
- Vereins-, Schulebene:   0 Punkte 
- Kreis-/Stadtebene:    1 Punkt 
- min. überregionale Ebene:  2 Punkte 
- min. Bundesebene:   3 Punkte. 

 

 

Anlage 5 Bewertung von Zeiten der Kindererziehung 

Zeiten der Erziehung von eigenen oder angenommenen Kindern und von Pflegekindern, die im 
gemeinsamen Haushalt leben oder gelebt haben, werden wie folgt bewertet: 
- 0 – 1 Jahr:  1 Punkt 
- min. 2 Jahre: 2 Punkte 
- min. 3 Jahre: 3 Punkte 
- min. 4 Jahre: 4 Punkte 
- min. 5 Jahre: 5 Punkte 
- min. 6 Jahre: 6 Punkte. 
 

 

Anlage 6 Kriterien für die Anerkennung des Praktikums für die Bachelor- 
   studiengänge „Frühe Bildung“ (Vollzeit- und Teilzeitstudiengang) 

Kriterien für die Anerkennung des Praktikums sind: 
1. Das sechswöchige Praktikum ist in Vollzeit (in der Regel mind. 39 Stunden / Woche) in 

einer in- oder ausländischen Kindertageseinrichtung der Kinder- und Jugendhilfe 
(Altersgruppe vom 1. Lebensjahr bis Schuleintritt) gemäß dem Kinder- und 
Jugendhilfegesetz (KJHG) in der jeweils geltenden Fassung zu absolvieren. 

2. Das Praktikum darf höchstens in zwei verschiedenen Einrichtungen absolviert werden. 
3. Wird das sechswöchige Praktikum in einer Krippe (Altersgruppe 1. bis 3. Lebensjahr) 

durchgeführt, muss die Bewerberin bzw. der Bewerber davon mindestens fünf Tage in 
einer Gruppe für Kinder der Altersgruppe vom 4. Lebensjahr bis Schuleintritt absolviert 
haben. 

4. Das Praktikum hat außerdem unter der Anleitung einer pädagogischen Fachkraft 
(Abschluss mindestens Erzieherin bzw. Erzieher) zu erfolgen; 

5. Das mindestens sechswöchige Praktikum darf zum Zeitpunkt der Studienaufnahme nicht 
länger als fünf Jahre zurückliegen. 

 

 

Anlage 7 Kriterien für die Aufnahme eines Teilzeitstudiums 

Auf Antrag kann eine Zulassung in den Teilzeitstudiengang „Frühe Bildung“ erfolgen. Die 
Bewerberin bzw. der Bewerber hat dem Antrag entsprechende Nachweise darüber 
beizufügen, dass ihr bzw. ihm ein Vollzeitstudium aufgrund der nachfolgend angeführten 
Gründe nicht möglich ist: 
1. Ausübung einer nicht nur geringfügigen beruflichen Tätigkeit; 
2. Überwiegend alleinige Versorgung eines Kindes unter vierzehn Jahren, für das der 

Bewerberin bzw. dem Bewerber die Personensorge zusteht und das im selben Haushalt lebt. 


